
Übersicht über die Inhalte des neuen Bildungspaketes 

Leistungen bzw. 
Rechtsgrundlagen  

Erläuterungen  Welche Kinder und Jugendliche 
sind anspruchsberechtigt?  

Höhe  Antrag  Die Zahlung…  

Ausflüge und Klassen-
fahrten 
§ 28 Abs. 2 SGB II 
§ 34 Abs. 2 SGB XII 
§ 6b BKGG  

Es können ein- und mehrtägige 
Fahrten gefördert werden.  

Schülerinnen und Schüler unter 25 
Jahren, die eine allgemein- oder 
berufsbildende Schule besuchen 
und keine Ausbildungsvergütung 
erhalten. Kinder, die eine Kinder-
tageseinrichtung besuchen.  

Die tatsächlichen 
Kosten werden 
übernommen.  

Bitte Bescheinigung der Schule 
oder der Kindertageseinrichtung 
beifügen.  

.. erfolgt an die Schule 
oder die Kindertages-
einrichtung.  

Persönlicher 
Schulbedarf 
(Schulbasispaket) 
§ 28 Abs. 3 SGB II 
§ 34 Abs. 3 SGB XII 
§ 6b BKGG 

z.B. Hefte, Tornister, Zirkel, Stifte 
usw.  

Schülerinnen und Schüler unter 25 
Jahre, die eine allgemein- oder 
berufsbildende Schule besuchen 
und keine Ausbildungsvergütung 
erhalten.  

70 € zum 1. August, 
weitere 30 € zum  
1. Februar eines 
Jahres. (erstmalig 
zum 01.08.2011 bzw. 
01.09.2011)  

Es ist kein besonderer Antrag 
erforderlich, wenn dem zustän-
digen Leistungsträger der 
Schulbesuch bekannt ist. 
Bezieher von Wohngeld bzw. 
Kinderzuschlag müssen jedoch 
einen Antrag stellen! 

… erfolgt per Überwei-
sung an den/die An-
tragsteller(in)  

Individuelle Lern-
förderung  
§ 28 Abs. 5 SGB II 
§ 34 Abs. 5 SGB XII 
§ 6b BKGG 

Nachhilfe. Allerdings nur, wenn 
die Versetzung gefährdet ist und 
Förderungen der Schule nicht 
ausreichen, um das Klassenziel zu 
erreichen.  

Schülerinnen und Schüler unter 25 
Jahren, die eine allgemein- oder 
berufsbildende Schule besuchen 
und keine Ausbildungsvergütung 
erhalten.  

Die örtlich angemes-
senen Kosten werden 
übernommen.  

Bitte Nachweis führen, dass 
Nachhilfe notwendig ist und das 
spezielle Antragsformular (An-
lage Lernförderbedarf) nutzen.  

… erfolgt an die Stelle, 
die die Nachhilfe 
erbringt  

Zuschuss zur gemein-
schaftlichen Mittags-
verpflegung  
§ 28 Abs. 6 SGB II 
§ 34 Abs. 6 SGB XII 
§ 6b BKGG 

Das Mittagessen muss in Verant-
wortung der Schule/Betreuung 
oder des Kindergartens/der 
Tagespflege angeboten werden.  

Schülerinnen und Schüler unter 25 
Jahren, die eine allgemein- oder 
berufsbildende Schule besuchen 
und keine Ausbildungsvergütung 
erhalten. Kinder, die eine Tages-
einrichtung besuchen bzw. in 
Tagespflege sind.  

Die tatsächlichen 
Kosten werden bis 
auf einen Eigenanteil 
von 1 € pro Essen 
übernommen.  

Bitte Betreuungsvertrag und 
Nachweis über die monatlichen 
Kosten (z.B. Kontoauszug) 
beifügen.  

… erfolgt an die 
Anbieter des Mittag-
essens bzw. an die 
Eltern, wenn diese in 
Vorleistung gegangen 
sind.  

Zuschuss zur Teilhabe 
am sozialen und 
kulturellen Leben  
§ 28 Abs. 7 SGB II 
§ 34 Abs. 7 SGB XII 
§ 6b BKGG 

Mitgliedsbeiträge in den Bereichen 
Sport, Spiel, Kultur und Gesellig-
keit, Unterricht in künstlerischen 
Fächern (z.B. Musikunterricht), 
Teilnahme an Freizeiten.  

Kinder und Jugendliche unter 18 
Jahren  

Maximal 10 € 
monatlich  

Bitte geeignete Nachweise 
beifügen.  

… erfolgt an die 
Vereine und Veran-
stalter.  

 

Erläuterungen:  
SGB II = Sozialgesetzbuch - Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeitsuchende 
SGB XII = Sozialgesetzbuch – Zwölftes Buch – Sozialhilfe 
BKGG = Bundeskindergeldgesetz 

Gemeinde Borchen 

Der Bürgermeister 
 


